
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/10/14 9Os150/69
(9Os151/69, 9Os152/69), 10Os64/70

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1969

Norm

StPO §475

StPO §476

Rechtssatz

Eine im Berufungsverfahren verfügte Teilaufhebung des erstgerichtlichen Schuldspruchs zieht die Aufhebung des

zugehörigen Ausspruches über die Strafe zwingend nach sich. Das Berufungsgericht hat die Strafe für die im aufrecht

bleibenden Teil des bezirksgerichtlichen Schuldspruchs bezeichnete strafbare Handlung neu zu bemessen.

Entscheidungstexte

9 Os 150/69

Entscheidungstext OGH 14.10.1969 9 Os 150/69

Veröff: SSt 40/45 = EvBl 1970/159 S 249

10 Os 64/70

Entscheidungstext OGH 14.04.1970 10 Os 64/70
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